
 
 
Ecke Heiliggeist-Straße/Fischergasse heute 
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Entwaffnung der Sinsheimer durch die Bürgerwehr Heidel-
berger Studenten 1848 
Quelle: Stadtarchiv Heidelberg 

Katharina Beck – Wirtin und Revolutionärin 
 
Direkt beim Rathaus, an der Ecke zur Heiliggeist-Straße/ Fi-
schergasse, betreibt Katharina Beck das Gasthaus zum Wein-
berg. Sie hat sich von ihrem Mann scheiden lassen und führt 
nun selbständig den Gasthausbetrieb. 
 
Sie ist die Vorsitzende des am 22. September 1848 gegrün-
deten Frauenvereins zur Unterstützung der Revolutionäre. Die 
Mitglieder des Vereins treffen sich regelmäßig alle zwei Wo-
chen und unterstützen zunächst politisch Verfolgte im Exil. 
Übrigens kommen die Mitglieder dieses Vereins  nicht nur aus 
höheren Schichten. Neben Katharina Beck, der Wirtin, ist The-
resia Bomo aktiv dabei. Sie ist die Tochter eines Lackierers und 
fungiert als Schriftführerin. Interessant im Vergleich zu 2005: 
Die Heidelberger Öffentlichkeit reagiert schon damals sehr 
positiv auf das weibliche Engagement. 
 
Als am 11. Mai 1849 in Baden der Aufstand beginnt, ändert 
sich die Aktivität des Vereins. Katharina Beck und ihre Vor-
standsfrauen rufen nun zur Spende von Geld, Leinwand, Pulver und Blei auf. Im Mai und Juni 
ergehen Aufrufe des Bürgerwehrkommandos zur Spende von Verbandmaterial, und der „Patrio-
tische Frauenverein“, wie er auch häufig genannt wird, übernimmt die Sammlung und Vertei-
lung. Damit nicht genug, nähen die Frauen „Blousen und Brodsäcke“ oder versorgen die in Hei-
delberg einquartierten Revolutionäre.  

 
Mit der Besetzung Badens durch die 
preußischen Truppen am 22./ 23. Juni 
1849 findet der Frauenverein ein jähes 
Ende. Alle AktivistInnen der Revolution 
werden verfolgt. Die bestehenden 
Vereine und Zeitungen, wie zum Bei-
spiel die Heidelberger „Republik", 
werden verboten. Das öffentliche Auf-
treten des Frauenvereins ist nun nicht 
mehr möglich.  
 
Allerdings lässt sich anhand von Ge-
richtsakten und Zeitungsanzeigen das 
Weiterbestehen des Frauenvereins als 
illegales Netzwerk nachweisen. Er un-
terstützt eine Reihe von Inhaftierten 
oder Versehrten mit Geld, für die Hin-
terbliebenen standrechtlich Erschos-
sener sammeln die Frauen Spenden, 
Verfolgte verstecken sie oder verhelfen 
ihnen zur Flucht.  
 

Die Mitglieder laufen natürlich Gefahr, selbst verfolgt und verurteilt zu werden. Katharina Beck 
muss neun Wochen Haft verbüßen. 1854 wird sie nochmals vor Gericht gestellt, weil sie sich an 
der Revolution beteiligt habe. Im Mai 1855 wird sie zu 18 Monaten Zuchthaus verurteilt, die 
Strafe jedoch aufgrund eines Gnadengesuchs erlassen. 
 
 


